
~ 1Bundesnetzagentur 

1 

- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BK9-11/8228V 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden 	 Helmut Fuß, 

den Beisitzer 	 Dr. Jörg Mallossek 

und den Beisitzer 	 Roland Naas, 

gegenüber der Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH, Potsdamer Str. 31 ,14974 Ludwigs­

felde, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber ­
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am 17.12.2013 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2017 gemäß Anlage A1. Kalender­

jährliche Erlösobergrenzen dieses Beschlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2013 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs.5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei 

der Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs.1 S.2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Mit Beschluss vom 31.05.2011 wurde dem Netzbetreiber unter dem Aktenzeichen 

dieses Verfahrens die Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 ARegV 

genehmigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz­

betreibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs.1 ARegV eine Kostenprüfung 

zur Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten 

des Netzbetreibers wurden auf Grundlage der Festlegung vom 13.04.2011 (BK9­

11/605-1 bis 7, ABI. 08/2011, S. 1438 ff.) erhoben. Die von der Beschlusskammer 

danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

22.06.2012 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schreiben vom 17.07.2012 

gemäß § 67 Abs.1 EnWG Stellung genommen. Nach eingehender Würdigung der 

Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

23.11.2012 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten mitgeteilt 

(Anlagen 1und II). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 01.01.2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) wa­

ren die von der Beschlusskammer nach§ 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2 

EnWG am 26.10.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-11 /602) 

nicht mehr heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a 

GasNEV zu bestimmen. Für die Neuberechnung des Ausgangsniveaus war eine zu­

sätzliche Abfrage der Anlagengruppen IV.1.1 bis IV.1.3 durchzuführen. Hierfür hat 

die Beschlusskammer am 10.07.2013 in einem Schreiben alle Unternehmen, die 

Stahlrohrleitungen betreiben, aufgefordert, einen Erhebungsbogen auszufüllen, in 

dem die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der genannten Anla-
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gengruppen für die einzelnen Jahresscheiben dargestellt ist. Diese Datenabfrage 

bildete die Grundlage für die Zuordnung der entsprechenden Indexreihen. 

Darüber hinaus wird der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des 

Eigenkapitals gemäß § 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 

GasNEV verzinst(§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich danach als 

Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsren­

diten. 

2. 1. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber unter anderem mit Schreiben vom 

22.06.2012 Gelegenheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichti­

gen vorläufigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber 

hat unter anderem mit Schreiben vom 17.07.2012 Stellung genommen. 

3. vorläufige Festlegung gemäß § 72 EnWG 

Mit Beschluss vom 18.01.2013 hat die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers für die zweite Regulierungsperiode vorläufig gemäß § 72 EnWG fest­

gelegt, da der Beschlusskammer eine abschließende Feststellung des Regulierungs­

kontosaldos (§ 4 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 4 ARegV sowie § 4 Abs. 1 i. V. m. § 7 i. 

V. m. Anlage 1 ARegV) zeitlich nicht möglich war. 

4. Bestimmung der Zu- und Abschläge gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV 

Gemäß der Festlegung der Erlösobergrenzen der ersten Regulierungsperiode hatte der 

Netzbetreiber jährlich zum 01. Januar die Anpassungen der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 

3 ARegV sowie die den Anpassungen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht 

beeinfiussbaren Kosienanieiien nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV mitzuteilen. Ferner hatte er je­

weils zum 30. Juni des darauf folgenden Kalenderjahres die zur Führung des Regulierungs­

kontos nach § 5 ARegV notwendigen Daten mitzuteilen. Das Ministerium für Wirtschaft des 

Landes Brandenburg hat auf dieser Basis die gemeldeten Anpassungen nach § 4 Abs. 3 

ARegV überprüft und offene Fragen mit dem Netzbetreiber geklärt. Sodann wurden die unter 
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Berücksichtigung aller möglichen Anpassungen (§ 4 Abs. 3, 4, § 26 ARegV) vom Ministerium 

für Wirtschaft des Landes Brandenburg ermittelten zulässigen Erlöse dem Netzbetreiber mit 

Schreiben vom 28.10.2010 und 10.02.2011 mitgeteilt. Abschließend hat die Beschlusskam­

mer die gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV bei der Bestimmung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode zu berücksichtigenden Zu- bzw. Ab­

schläge ermittelt. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen 

2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 29.10.2013 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. In dem Schreiben führt die Beschlusskammer aus, 

dass in der Vergangenheit bereits Teilaspekte der geplanten Festlegung (z.B. die 

Ermittlung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV) angehört worden seien. 

Bislang nicht angehörte Aspekte waren insbesondere die Änderungen des Aus­

gangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV aufgrund der Änderung der GasNEV durch 

die Verordnung vom 14.08.2013 und die Bestimmung des Zu- und Abschläge gemäß 

§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV. 

Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schreiben vom 14.11.2013 Stellung ge­

nommen. Hierin führt er aus, dass bezüglich der Entscheidung zur Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsperiode aus seiner 

Sicht keine Einwände bestehen. 

11. Rechtliche Würdigung 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Brandenburg gemäß dem „Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik 
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Deutschland und dem Land Brandenburg über die Wahrnehmung bestimmter Aufga­

ben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" vom 14.02./22.02.2011 (Bekanntmachung 

ABI. Brandenburg Nr.8/22 vom 10.06.2011, in Kraft seit dem 11.06.2011) i.V.m. dem 

Gesetz zum Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

dem Land Brandenburg über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem 

Energiewirtschaftsgesetz vom 09.06.2011 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Land Brandenburg Nr.8/22 vom 10.06.2011 ). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Gas erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs.1 i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1 und 

§ 4 Abs.1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs.1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 24 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.1 Nr. 1 

ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs.1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs.2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Gas (2013 bis 

2017) ergeben sich aus Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen 

E112bis1112. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel 

EOt = KA cinb. t + (KAvnb,o + (1- V t)·KA b,o)·(VPlt -PF •J ·EF t +Ot + (VK 1-VK o) +St 
VPlo 
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Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (K dnb.1), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KAvnb.o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b.o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1 / VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 1 O ARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach § 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S 1) 

nach § 5 Abs.4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs.1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

GasNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2010 er­

gibt sich aus Anlagen 1und II. 
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2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs.2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs.1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der nach 

§ 11 Abs.2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantei le im Basisjahr der 

jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen (Anlage A1. Kalenderjähr­

liche Erlösobergrenzen, Zelle 860). 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage A1. Kalenderjährliche 

Erlösobergrenzen, Zellen 060 bis L 60). Bei der Ermittlung der Gesamtkosten blei­

ben gemäß § 24 Abs.2 S.4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. 

2.2.1. 	 Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme der vorgela­

gerten Netzebene 

Für den Netzbetreiber wurden im Ausgangsniveau nach § 6 Abs.1 ARegV Kosten für 

die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen in Höhe von 

! ~ · €berücksichtigt. 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs.3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenante ile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs.3 S.1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten Effizienzwert (EW) 

multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenantei le (KA dnb, o). Somit gilt: 

KA vnb,o = (GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs.3 S.2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Köstenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beei~flussbaren Kosten ist Anlage A1. Kalenderjähr­

liche Erlösobergrenzen, Zellen E76 bis 176 zu entnehmen . 
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Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe­

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Höhe von 

89,97 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein­

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 

Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den§§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) gebildet. 

Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effi­

zienzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetz­

betreiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gas­

netze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417 /07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 

Abs.4ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs.1 S.1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (KA dnb,o) und · 
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den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs.3 S.1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs.3 S.2 ARegV). Somit gilt: 

1o =(GK - KA dnb,o) - (GK - KA ctnb,o) * EW 

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs.4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage A 1. Kalenderjährliche Erlösober­

grenzen, Zelle 074 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs.1 S.1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV ermit­

telten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) unter 

Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer oder mehrerer 

Regulierungsperioden gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe}. 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs.1 S.3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Ineffi­

zienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (Vt) 

von 0,2 * t. 

Jahr t v, 
2013 1 0,2 
2014 2 0,4 
2015 3 0,6 
2016 4 0,8 
2017 5 1,0 
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Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage A1. Kalenderjährliche 

Erlösobergrenzen, Zellen E78 bis 178. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs.1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß Statistischem Bundes­

amt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00, für das Jahr 2011 102,10 und für das 

Jahr 2012 104, 10 (abrufbar im Internet unter: https://www­

genesis.destatis.de/genesis/online > Suche nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem 

Term VPI t / VPI o der in Anlage 1 zu § 7 ARegV aufgeführten Regulierungsformel 

ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI für das Jahr 2010 für das 

erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen Inflationsfaktor in Höhe von 

1,0210 und für das Jahr 2014 ein Inflationsfaktor von 1,0410. Da den Netzbetreibern 

im Herbst 2012 für die Kalkulation der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf 

Basis des Jahres 2005 zur Verfügung stand, geht die Beschlusskammer für 2011 

von einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der Indexwerte 110,7 und 

108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem Basisjahr 2005. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2017) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2015 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Besch!usskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs.3 S.1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 
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Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung mit 

Ausnahme für die Jahre 2010 und 2012 auf zwei Nachkommastellen gerundet ange­

zeigt1): 

Jahr VPI 
2010 100,00 
2011 102,31' 
2012 104,10 
2013 106,14 
2014 108,22 
2015 110,34 

Für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0614, für das vierte Jahr der zweiten Regulierungspe­

riode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0822 und für das fünfte Jahr der zwei­

ten Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,1034 (alle Werte 

wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. Die Inflationsfaktoren 

für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die relative prozentuale 

Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI des Basisjahres 2010 

- ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Prozentwert dargestellt: 

Jahr VPl 1 I VPI o 
2013 2,31%' 
2014 4,10% 
2015 6,14% 
2016 8,22% 
2017 10,34% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 berücksichtigt (Anlage 

A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen H13 bis H17). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 
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der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Gas- und Stromnetzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der 

Bundesgerichtshof hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sekt­

oralen Produktivitätsfaktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16 ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF 1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF 1 =(1 + 0,015) At -1 (Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen 

113 bis 117). 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 1 O ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach§ 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen werden gemäß § 24 Abs. 3 ARegV im vereinfachten Ver­

fahren keine Zu- oder Abschläge nach Maßgabe des§ 19 ARegV vorgenommen. 
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2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs.4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs.1 S.1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt ge­

mäß § 5 Abs.1 S.2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr tat­

sächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 

Abs. 2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

·übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind gemäß § 5 

Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des § 17 

ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regulie­

rungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen nach 

§ 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß§ 5 Abs. 4 S.4 ARegV nicht statt. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 2 

ARegV Saldo des Regulierungskontos für die Kalenderjahre 2009, 2010 und 2011 

ermittelt. Die Ermittlung des Regulierungskontosaldos ist in Anlage R beschrieben. 

Der Ausgleich des Regulierungskontos erfolgt gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 ARegV durch 

gleichmäßig über die zweite Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschläge. Die 

Höhe der zu berücksichtigenden Zu- oder Abschläge ist Anlage A1. Kalenderjährli­

che Erlösobergrenzen, Zellen E98 bis 1 98 zu entnehmen. 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 
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Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils zum 

1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 

ARegV und· volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 

(BR-Drs. 417/ 07, S. 44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Dies dient der Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die 

Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § · 29 Abs.1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe der §§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Die Anordnung dient der Durchsetzung der Rechtslage, 

da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzu­

setzen. 
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V. 	 Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. 	 Anlagenverweis 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

• 	 Anlage A1 (Kalenderjährliche Erlösobergrenzen), 

• 	 Anlage 1-NB (Kostendaten) nebst Anlage 1-NB (Gesamtkosten), Anlage 2.1­

NB (kalk. Abschreibungen), Anlage 2.2-NB (kalk. RBW), Anlage 3-NB (BNV 

1), Anlage 4-NB (kalk. EKVZ), Anlage 5-NB (kalk. GewSt), Anlage 6-NB 

(kalk. RBW + kalk. Abschreibungen) 

• 	 Anlage II (Beispielrechnung Kapitalkosten) 

• 	 Anlage PI und Anlage EK-Zins § 7 Abs. 7 GasNEV 

• 	 Anlage R nebst Anlage R1.1. (Saldo), Anlage R1.2. (Differenzbeträge), An­

lage R2 (Erlösobergrenze) inklusive Anlage R2.1 (Nachrechnung 2010) und 

Anlage R.2.2. (Nachrechnung 2011) sowie Anlage R3 (erzielbare Erlöse). 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetz­

agentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn 

die Beschwerde innerhalb der Frist beim Brandenburgischen Oberlandesgericht 

(Hausanschrift: Gertrud-Piter-Platz 11, 14770 Brandenburg an der Havel) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde-
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schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs.1 EnWG). 

Bonn, den 17.12.2013 
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